
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
im Zusammenhang mit unserer heutigen Nachricht zur Pflege der E
Verwaltungsdatenbank möchten wir noch einmal explizit darauf hinweisen, 
Handlungsnotwendigkeit zurzeit ausschließlich auf die bereits vorhandenen E
DTU-Verwaltungsdatenbank bezieht. Hier ist sicherzustellen, dass entweder eine persönliche E
Adresse des Einzelmitgliedes hinterlegt ist ode
Einzelmitgliedes vom Verein eingeholt und archiviert wird, sollte weiterhin die E
Dritten (Vereinsvorsitzender, Trainer, etc.) hinterlegt bleiben. Eine stichprobenartige Überprüfung der 
vorliegenden Einwilligungserklärungen kann in diesen Fällen durch unser Ressort Datenschutz 
erfolgen. 
 
Die Einzelmitglieder, die bisher noch gar keine E
hinterlegt haben, müssen dieses nur dann dringend nachholen, w
Veranstaltung (z.B. Dan-Prüfung, Meisterschaft, Lehrgang, etc.) über die DTU
erfolgen soll. Eine Anmeldung über die DTU
eine E-Mail-Adresse im Stammdatensa
eingepflegt wurde. Auch hier gilt selbstverständlich, dass entweder eine persönliche E
des Einzelmitgliedes hinterlegt oder die entsprechende Einwilligungserklärung des Einzelmitgliedes 
(oder bei Minderjährigen deren Eltern) vom Verein eingeholt und archiviert wird, wenn keine 
persönliche E-Mail-Adresse genutzt werden soll.
 
Aufgrund Ihres mehrfach geäußerten Wunsches werden wir in Zusammenarbeit mit dem 
unabhängigen Datenschutzbeauftragten de
vorgenannten Einwilligungserklärung erarbeiten und Ihnen auf Wunsch zeitnah zur Verfügung stellen.
 
Sollten Sie weitere Rückfragen zum jetzigen Zeitpunkt haben, dann stehen wir Ihnen 
selbstverständlich weiterhin gerne zur Verfügung.
 
Vielen Dank. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Andreas Rahn

 
Auf TUBW Seite veröffentlicht mit der
Mario Thielemann 
DBB TUBW 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Zusammenhang mit unserer heutigen Nachricht zur Pflege der E-Mail-Adressen in der DTU
Verwaltungsdatenbank möchten wir noch einmal explizit darauf hinweisen, dass sich die 
Handlungsnotwendigkeit zurzeit ausschließlich auf die bereits vorhandenen E-Mail

Verwaltungsdatenbank bezieht. Hier ist sicherzustellen, dass entweder eine persönliche E
Adresse des Einzelmitgliedes hinterlegt ist oder die entsprechende Einwilligungserklärung des 
Einzelmitgliedes vom Verein eingeholt und archiviert wird, sollte weiterhin die E-Mail
Dritten (Vereinsvorsitzender, Trainer, etc.) hinterlegt bleiben. Eine stichprobenartige Überprüfung der 

iegenden Einwilligungserklärungen kann in diesen Fällen durch unser Ressort Datenschutz 

Die Einzelmitglieder, die bisher noch gar keine E-Mail-Adresse in der DTU-Verwaltungsdatenbank 
hinterlegt haben, müssen dieses nur dann dringend nachholen, wenn die Anmeldung zu einer 

Prüfung, Meisterschaft, Lehrgang, etc.) über die DTU-Verwaltungsdatenbank 
erfolgen soll. Eine Anmeldung über die DTU-Verwaltungsdatenbank ist technisch nur möglich, wenn 

Adresse im Stammdatensatz des Einzelmitgliedes in der Verwaltungsdatenbank 
eingepflegt wurde. Auch hier gilt selbstverständlich, dass entweder eine persönliche E
des Einzelmitgliedes hinterlegt oder die entsprechende Einwilligungserklärung des Einzelmitgliedes 

bei Minderjährigen deren Eltern) vom Verein eingeholt und archiviert wird, wenn keine 
Adresse genutzt werden soll. 

Aufgrund Ihres mehrfach geäußerten Wunsches werden wir in Zusammenarbeit mit dem 
unabhängigen Datenschutzbeauftragten der Deutschen Taekwondo Union e.V. eine Vorlage der 
vorgenannten Einwilligungserklärung erarbeiten und Ihnen auf Wunsch zeitnah zur Verfügung stellen.

Sollten Sie weitere Rückfragen zum jetzigen Zeitpunkt haben, dann stehen wir Ihnen 
erhin gerne zur Verfügung. 

Auf TUBW Seite veröffentlicht mit der Bitte um Unterstützung 

Adressen in der DTU-
dass sich die 

Mail-Adressen in der 
Verwaltungsdatenbank bezieht. Hier ist sicherzustellen, dass entweder eine persönliche E-Mail-

r die entsprechende Einwilligungserklärung des 
Mail-Adresse eines 

Dritten (Vereinsvorsitzender, Trainer, etc.) hinterlegt bleiben. Eine stichprobenartige Überprüfung der 
iegenden Einwilligungserklärungen kann in diesen Fällen durch unser Ressort Datenschutz 

Verwaltungsdatenbank 
enn die Anmeldung zu einer 

Verwaltungsdatenbank 
Verwaltungsdatenbank ist technisch nur möglich, wenn 

tz des Einzelmitgliedes in der Verwaltungsdatenbank 
eingepflegt wurde. Auch hier gilt selbstverständlich, dass entweder eine persönliche E-Mail-Adresse 
des Einzelmitgliedes hinterlegt oder die entsprechende Einwilligungserklärung des Einzelmitgliedes 

bei Minderjährigen deren Eltern) vom Verein eingeholt und archiviert wird, wenn keine 

Aufgrund Ihres mehrfach geäußerten Wunsches werden wir in Zusammenarbeit mit dem 
r Deutschen Taekwondo Union e.V. eine Vorlage der 

vorgenannten Einwilligungserklärung erarbeiten und Ihnen auf Wunsch zeitnah zur Verfügung stellen. 

Sollten Sie weitere Rückfragen zum jetzigen Zeitpunkt haben, dann stehen wir Ihnen 


